
Zusammenstellung der Unterlagen, die nach Auffassung des Berliner Wassertisches 
hätten veröffentlicht werden müssen.  
 
1. Vereinbarungen über die konkrete betriebliche Berechnung des betriebsnotwendigen 
Kapitals gem. der Anlage zur WassertarifVO von 1999. 
 
2. Verzinsungsplan auf die zu erwartende Entwicklung des betriebsnotwendigen Kapitals als 
Grundlage für die Berechnung des Ertragswertes der BWB zum Verkaufszeitpunkt. Die 
Bewertung der BWB erfolgte nach einem Ertragswertverfahren, in das die zu erwartende 
Zinshöhe eingeht. (Die Bewertung für RWE wurde nach diesem Verfahren durch Credit 
Suisse First Boston, CSFB, durchgeführt.) 
 
3. Absprachen über die konkrete Berechnungsart der Abschreibungen zu 
Wiederbeschaffungszeitwerten (WBZW) nach Umstellung der Abschreibungsmethode in der 
5. Änderungsvereinbarung 2003. Die konkrete Berechnungsart ist Gegenstand von 
Verhandlungen vor dem geheimen! Schiedsgericht, da es dazu Differenzen zwischen den 
privaten Investoren und dem Senat gibt. Die  Beschlüsse, Nebenabreden etc., die diesen 
Differenzen zugrunde liegen, wurden bisher nicht veröffentlicht. 
 
4. Genauere Regelungen, wie konkret zwischen den „Partnern“ (Land Berlin und den 
privaten Investoren) Verluste aufgeteilt werden. 
 
5. Regelungen zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 
 
6. Regelungen über die Verwertung der nicht betriebsnotwendigen Immobilien der BWB seit 
1999. Von der Fa. Grundconsult Immoblien Gesellschaft mbH (Frankfurt a.M., mit 
Niederlassung in Berlin) wurden im Jahr 2002 360 Grundstücke der BWB mit 700 Mio. Euro 
bewertet. (Die Einlagen der privaten Investoren betrugen 1,687 Mio. Euro, allein der Wert der 
Grundstücke machte fast die Hälfte dieses Betrages aus.) 
 
7. Regelungen über die Verwertung der bei der Teilprivatisierung mit veräußerten 75 
nationalen und internationalen Patente. 
 
8. Regelungen über die Verwertung der in Zusammenarbeit mit der TUB im 
Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) erarbeiteten Innovationen und Patente. 
 
9. Regelungen über die Verwertung der sogenannten Wettbewerbsgesellschaften. 
 
10. Regelungen über die Abgrenzung der Geschäfte der Berlinwasser International AG 
gegenüber den internationalen Geschäften der beiden privaten Investoren. 
 
11.  Regelungen über die jährlich zu tätigenden Investitionen bis 2020 nach Bereichen 
(Wasserwerke, Klärwerke, Sanierung und Erweiterung von Rohr- und Abwasserkanälen,  
Regenwasser- und Mischwasserkanälen), getrennt nach  Erneuerungs-. und  
Erweiterungsinvestitionen.  
 
12. Regelungen seit Teilprivatisierung zwischen BWB AöR mit der Umweltbehörde zur 
Umsetzung des Abwasserbeseitigungsplans von 2001, des Wasserversorgungsplans sowie 
der Umsetzung der 4. Reinigungsstufe. 
 
Aus: Schreiben des Berliner Wassertischs an die Fraktionen von Bündnis90/Grüne , CDU, 
Linke, SPD vom 12.07.2011, Quelle: 
http://berliner-wassertisch.net/assets/pdf/AH/Frakt-R-Endred.-dielinke.pdf 


